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Text of the Praesidium Proposed Amendment

By establishing a customs union between them-

selves Member States aim to contribute, in the

common interest, to the harmonious develop-

ment of world trade, the progressive abolition of

restrictions on international trade and to foreign

direct investment, and the lowering of customs

barriers.

By establishing a customs union between them-

selves Member States aim to contribute, in the

common interest, to the harmonious develop-

ment of world trade, the progressive abolition of

restrictions on international trade and to foreign

direct investment, and the lowering of customs

barriers.

Explanation:

The competence for provisions on the admission and protection of investments should remain with

the Member States.



FICHE AMENDEMENT

Proposition d’amendement à l’Article: 23

Déposée par Monsieur: Erwin Teufel

Qualité: Membre

Texte du Praesidium Amendement proposé

Artikel 23: Die beratenden Einrichtungen
der Union

Artikel 23: Der Ausschuss der Regionen

(1) Das Europäische Parlament, der Minister-

rat und die Kommission werden von einem

Ausschuss der Regionen sowie einem

Wirtschafts- und Sozialausschuss mit be-

ratender Aufgabe unterstützt.

(1) Das Europäische Parlament, der Minister-

rat und die Kommission werden von einem

Ausschuss der Regionen sowie einem

Wirtschafts- und Sozialausschuss mit be-

ratender Aufgabe unterstützt.

(3) Der Wirtschafts- und Sozialausschuss be-

steht aus Vertretern der Organisationen der

Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und weite-

rer Akteure der repräsentativen Zivilgesell-

schaft, wobei die Schwerpunkte in den Be-

reichen Wirtschaft und Soziales, staatsbür-

gerliches Engagement, Beruf und Kultur

liegen.

(3)     Der Wirtschafts- und Sozialausschuss be-

steht aus Vertretern der Organisationen der

Arbeitgeber, der Arbeitnehmer und weite-

rer Akteure der repräsentativen Zivilgesell-

schaft, wobei die Schwerpunkte in den Be-

reichen Wirtschaft und Soziales, staatsbür-

gerliches Engagement, Beruf und Kultur

liegen.

(4) Die Mitglieder des Ausschusses der Regi-

onen und des Wirtschafts- und Sozialaus-

schusses sind an keine Weisungen gebun-

den. Sie üben ihre Tätigkeit in voller Un-

abhängigkeit zum allgemeinen Wohl der

Union aus.

(4) Die Mitglieder des Ausschusses der Regi-

onen und des Wirtschafts- und Sozialaus-

schusses sind an keine Weisungen gebun-

den. Sie üben ihre Tätigkeit in voller Un-

abhängigkeit zum allgemeinen Wohl der

Union aus.

(5) Die Bestimmungen über die Zusammen-

setzung dieser Ausschüsse, die Ernennung

(5) Die Bestimmungen über die Zusammen-

setzung des Ausschusses der Regionen,



ihrer Mitglieder, ihre Befugnisse und ihre

Arbeitsweise sind in den Artikeln XY des

Teils II der Verfassung festgelegt. Die Be-

stimmungen über die Zusammensetzung

werden in regelmäßigen Abständen vom

Rat auf Vorschlag der Kommission über-

prüft, um der wirtschaftlichen, sozialen

und demografischen Entwicklung in der

Union Rechnung zu tragen.

die Ernennung seiner Mitglieder, seine

Befugnisse und seine Arbeitsweise sind in

den Artikeln XY des Teils II der Verfas-

sung festgelegt. Die Bestimmungen über

die Zusammensetzung werden in regelmä-

ßigen Abständen vom Rat auf Vorschlag

der Kommission überprüft, um der wirt-

schaftlichen, sozialen und demografischen

Entwicklung in der Union Rechnung zu

tragen.

Begründung:

allgemein:

Entsprechend dem Organstatus des Ausschusses der Regionen (Artikel 14) muss diesem ein eigener

Artikel gewidmet sein.

Abs. 1

Aus dem Organstatus folgt auch, dass der Ausschuss der Regionen nicht auf eine rein beratende

Aufgabe beschränkt sein kann, z.B. hat er auch ein Klagerecht.

Abs. 5

Der Stellung des Ausschusses der Regionen widerspräche es schließlich, wenn Kommission und

Rat in eigener Verantwortung seine Zusammensetzung ändern könnten.


